
 

      

 

 

Beschlüsse des Gemeindeparlamentes vom 19. September 2016  

1. a) Die Revision der Personalverordnung der Stadt und der Schule Schlieren vom 12. Februar 2006 wird 

genehmigt. (26 zu 2 Stimmen) 

b) Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen. (26 zu 2 Stimmen) 

c) Dieser Beschluss wird gestützt auf § 15 Abs. 1 Ziff. 11 der Gemeindeordnung als dringlich erklärt und 

somit vom Referendum ausgeschlossen. (27 Ja-Stimmen bei 29 Anwesenden) 

2. Das Postulat von Thomas Widmer betreffend „Biken im Schlieremer Wald“ wird an den Stadtrat überwie-

sen.  

3. Das Postulat von Rolf Wegmüller betreffend „Abänderung des Artikels 11 im Gebührenreglement zur 

Abfallverordnung“ wird im Sinne von Art. 79 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlamentes als 

erledigt abgeschrieben. 

4. Das Postulat von Silva Arnet betreffend „Busverbindung Alter Zürichweg/Kampstrasse/Zentrum“ wird im 

Sinne von Art. 79 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeindeparlamentes als erledigt abgeschrieben. 

(22 zu 5 Stimmen) 
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Daniel Tännler Arno Graf 
Präsident Sekretär 
 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, erhoben werden. 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen über-
geordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Ver-
öffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, 
erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 

Die Rekurs- oder die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Schlieren, 22. September 2016 


